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Erfolgschancen im Arzthaftungsprozess

Von Rechtsanwalt C. Lattorf, Spezialist im Arzthaftungsrecht

Behandlungsfehler bleiben oft ohne Folgen für den Arzt, da Patienten kaum Kraft, Mut oder Geld haben, ihre Ansprüche zu verfolgen. Häufig besteht auch eine Fehlvorstellung bezüglich der Chancen eines gerichtlichen Verfahrens. Diese sind weitaus höher als üblicherweise angenommen wird. 

Kennen Sie die Situation? Der Arzt diagnostiziert bei Ihnen eine Krankheit, die Sie gar nicht haben und verordnet eine Therapie, die nicht hilft oder sogar gesundheitsschädlich ist! Oder: Der Arzt hat die Krankheit richtig erkannt, aber die Behandlung wirkt sich gesundheitsschädlich aus. Trotzdem führt der Arzt die Behandlung unverändert fort. Dies sind typische Behandlungsfehler, die regelmäßig vorkommen. 

Anspruch auf Schmerzensgeld

Rechtliche Folge ist, dass Sie einen Schmerzensgeldanspruch gegen Ihren Arzt oder Ihre Klinik haben. Die Höhe richtet sich u.a. nach Art und Dauer der erlittenen Schmerzen und ist im Einzelfall zu beurteilen. Häufig können daneben noch weitere Ansprüche geltend gemacht werden, z.B. die Zahlung einer monatlichen Rente. Grundlage für einen Prozess ist die Patientenakte, welche sich in den Händen des Prozessgegners befindet. Als Patient haben Sie einen Anspruch auf Einsicht in Ihre Patientenakte und zwar jederzeit, und ohne dies begründen zu müssen. Verweigert der Arzt die Herausgabe, verhärtet sich der Verdacht, dass ein Arztfehler vorliegt. Die Akte ist dahingehend zu überprüfen, ob tatsächlich ein Fehler vorliegt. Ein Rechtsanwalt, der auf Arzthaftung spezialisiert ist, muss die medizinischen Fachsprache übersetzen und verstehen, bevor er ein gerichtliches Verfahren einleitet. Denn nur anhand des Inhaltes der Patientenakte ist zu ermitteln, ob ein Verfahren Erfolg haben wird oder nicht. 

Beweis durch Attest und Gutachten

Grundsätzlich muss der Patient drei Tatsachen beweisen, die seinen Anspruch begründen: den Arztfehler selbst, die erlittenen Gesundheitsschäden und den kausalen Zusammenhang zwischen beiden. Der Arztfehler und die Gesundheitsschäden können regelmäßig durch die Patientenakte und durch ärztliche Atteste bewiesen werden. Sehr häufig werden darüber hinaus Gutachten angefertigt. Der Anwalt hat jedes Gutachten inhaltlich zu überprüfen und dieses ggf. anzufechten, so dass ein neues Gutachten erstellt werden muss. 

Umkehr der Beweislast bei groben Fehlern

Viele Gutachten enden mit dem Ergebnis, dass nicht festgestellt werden konnte, ob die fehlerhafte Behandlung den Gesundheitsschaden herbeigeführt hat. Wer die Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes (BGH) nicht kennt, gibt nun auf. Wichtig ist es, zu ermitteln, wie schwer der Fehler des Arztes gewesen ist, denn bei einem groben Behandlungsfehler kommt es nach dem BGH zu einer Beweislastumkehr bezüglich des kausalen Zusammenhangs. Der Arzt muss dann beweisen, dass der Gesundheitsschaden nicht von seinem Fehler herrührt. Für den Patienten ist bei einem groben Behandlungsfehler die Chance, den Arzthaftungsprozess zu gewinnen, sehr hoch. 

Chancen bei einem Aufklärungsfehler

Noch besser werden die Aussichten ein Verfahren zu gewinnen, wenn daneben ein Aufklärungsfehler vorliegt. Der Arzt hat vor jedem Eingriff umfassend über diesen aufzuklären, insbesondere über die Risiken und über alternative Methoden, wenn diese geringere Belastungen und Risiken in sich bergen. Eine ordnungsgemäße Aufklärung muss der Arzt beweisen. Dies gelingt in der Regel durch ein Aufklärungsformular. Aber selbst solche sind manchmal lückenhaft, so dass die Beweislage für den Arzt sehr schwierig sein kann. Fehlt es an einer wirksamen Aufklärung, muss der Arzt beweisen, dass sein Fehler den Gesundheitsschaden nicht herbeigeführt hat. Dies gilt auch dann, wenn er nur leicht fahrlässig gehandelt hat. 

Fazit: Das Vorurteil, dass Patienten einen Prozess gegen Ärzte nicht gewinnen können, gilt schon lange nicht mehr.
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